
Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Oldenburgische Blätter. 1817-1848
4 (1820)

1 (3.1.1820)

urn:nbn:de:gbv:45:1-769856

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:45:1-769856


Dldenbilr tttk.
Montag , den z . Januar 1820.

Spuren von Landständen
in der

Geschichte der Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst.

? er heutzutage von LandstaMn
sprich^ oder schreibt , hat in dxrckRegel
einen politischen GesichtMussct, und
wenn er draGeschichte zu^Hsilfe nimmt,
so geschieht es nur mr Rechtfertigung
oder BestreitungUUcr bestehenden , wie-
dcrherzustellendpn/xoder neu einzuführ
renden landMidischemsBerfassung . Der
gegenwärstge Aufsatzgehört zu den Aus-
uahmeckvon dieser Regelt er ist rein hi¬
storisch , frey von aller polnischen Ten¬
denz. -s- Es ist eine seltene Erscheinung
unter den vielen

H
den ehemaligenDeut¬

schen Reichskörper bildenden Staaten,
welche das Herzogrhum Oldenburg in
dem Umfange , den eö bis rgoz . hatte,
darbietet : daß nie eine landständische
Verfassung darin einheimisch geworden

rend sie in den benachbarten und den
bey weitem meisten andern Deutschen
Ländern sich durch das Bedürfniß der
Zeit entwickelte.

Dieser Untersuchung muß eine kurze
Darstellung des Begriffs , des Ur¬
sprungs nnd der gewöhnlichen Rechte
Deutscher Landstänve, wie sie sich bis
zur Auflösung des Deutschen Reichsver¬
bandes im Jahre i8v <) . im allgemeinen
zeigten , vorangehen ; um so mehr ^ da

Zust ändigkeiten der Landstäude ganz an¬
dere Grundsätze ausgestellt und ange¬
wandt werden , als das ehemalige po¬
sitive Deutsche Skaatsrecht auf dem ge¬
schichtlichen Wege ergiebt.

/ a

ist ; und es ist dem Freunde vaterländi¬
scher Geschichtegewißinteressant, dasje¬
nige, was als Spuren derselben angese¬
hen werden möchte , zu untersuchen,
und den Ursachen nachzuforschen , welche
dir Ausbildung einer landständischen
Verfassung hier gehindert haben , wäh-

I.
In der ehemaligenDeutschen Reichs¬

verfassung warenLandstände dieje¬
nigen Staatsbürger , — einzelne Per¬
sonen oder Genossenschaften — welche
ihresGrundeigenthnmS wegen aufLandr



s
ragen sich zu versammeln , und m col-

legialischer Verbindungbey Ausübung
gewisser Regierungsrechte mitzuwirkm
befugt und verbunden waren , a ) Man

bezeichnet die Corporation der Land-

stände auch Eigentlich mit dein Onanien

Landschaft; aber es gab viel früher
eine Landschaft als Landstände . Land¬

schaft heißt in alteren Zeiten nur die

Gemeinschaft freyer Landsassen , ( wie

Ritterschaft die Gemeinschaft der Rit-

rerbürtigen ) , ohne Beziehung auf eine

solche Eigenschaft dev Gesammtschaft,
die ein Recht zur Mitwirkung in Lan-

desangclegenheiten enthält . Diese Be¬

ziehung liegt erst in der Verbindung mit
dem Worte Stand , und eine landstän-
dische Corporation würde eigentlich ei¬
ne Landstandsch aft heißen müssen,
unter welchem Worte man aber das
Recht Sih und Stimm « aufLandtagen
zu führen zu verstehen pflegt.

Dies Recht stand gewöhnlichnur zn:
den Präl at e n oder den Vorstehern
geistlicher Corporationen , der Ritter¬

schaft und den Städten; die zahl¬
reichste Classe der Unterthanen , die

Bauern, nahmen nur in wenigen Lan¬
dern ( wie z. B . in Ostfriesland ) Theil
an der Landstandschaft ; in den meisten

4

waren sie als unfrey oder Nicht - Eigen-
thümer gar nicht dazu quakificirt . Die

Landstandfchaft entsprang nicht aus 'ei¬

ner Wahl oder dem Gesammkwillen des
Volks , sondern aus eigenem Rechte:

sie haftete nicht an der Person des Be¬

rechtigten , sondern an seinem oder der

Corporation , die er zu vertreten hatte,
Grundeigenthume , zu dessen Erwer¬

bung indessen in dieser Hinsicht oft per¬

sönliche Eigenschaften erfordert wurden.
Als Repräsentanten des ganzen Landes,
aller Unterthanen , konnten die Land-

stände , wenn man auf ihre Entstehung
und den Grund ihres Stimmrechts
Rücksicht nimmt , nicht betrachtet wer¬
den , sondern nur als Vertreter ihrer

eigenen real - und persönlichen Frcyheir
ken ; und es ist daher gar nicht zu ver¬
wundern , wenn ihnen die Erhaltung
dieser Frcyheiken mehr , als das Beste
des ganzen Landes am Herzen lag.
Auch konnten sie ihre Bewilligungen
zwar auf sich und ihre durch sie vertre¬
tenen Hintersassen , aker ursprünglich
nicht auf andere freye Landesbewohner
erstrecken, k ) Indessen wurden die letz¬
teren den Beschlüssen der Landstände,
üach erhaltener Landesherrlicher Sanc-
tio » , doch bald auch unterzogen , und

so gewöhnte man sich , den Landstän-

, ) Haberliir Repertorium Los teutschen Staats - und Lehnrechts , Thl . z . Art.

Landstand . Leist Deutsches Staatsrecht , § . 45.

b) Posse über das Staatseigenthum in den Deutschen , Reichslanden , und das

Staatsrepräsentationsrecht der Deutschen Landstände (Rostock und Leipzig 1794 .)

p . 2H , f.
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den einen Landesrepräsentativen Cha¬
rakter beyzuftgen . c)

Von einem Jnstimte , was sich all-
mählig ausgebildet hat , ist der Ursprung
schwer zg bestimmen ; wenn man aber
den gegebenen Begriff der Landstände
fest im Auge behält , so ist ihre Ent¬
stehung wohl nicht früher als in das
izte Jahrhundert zu setzen ; 6 ) und
die Periode ihrer Entstehung schließt
sich mit dem a6ten Jahrhundert , so
daß wo sich bis dahin keine ländständir
sehe Verfassung gebildet hatte , solche
später auch nicht zur Entstehung gekom-
Mn ist.

Die Classen , welche sich zuerst im
l Zten Jahrhundert zu einem landstänr
dischen Corps vereinigten , haben frcyr
lieh schon viel früher gesondert existirt:
auch als Stände , jeder unter sich zu
Rechts - Erwerbs - und Sicherungs-
Zwecken verbündet . Jeder Stand be¬
stimmte sich seine Privat - Rechte kraft
der Autonomie , und verwaltete sich
die Rechtspflege durch Standesgenos¬
sen. Auch pflegten von jeher bald Prä¬
laten , bald Ritterschaft , Vasallen oder
Ministerialen , bald Städte , von ihren
Fürsten in wichtigen Landesangelegen-
heilen , besonders beySuccessiousstreitig-
keilen , zu Rath und Beystand , als

6

Zeugen , Bürgen oder Schiedsrichter
zugezogen zu werden . Außerdem , was
des gemeinen Reichs Nothdurft und
die Landeövcrtheidigung erforderte , un-
was das Herkommen geheiligt hatte,-
konnte kein Stand , kein freyer Guts¬
besitzer, für sich oder seine Hörigen zu
einer Abgabe an den Landesherrn ger
nöthiget werden , wenn er sie nicht be¬
williget hatte . Der Landesherr war
mit seiner Einnahme auf seine eigenes
Domainen , die Abgaben seiner Leib¬
eigenen und Meyer , und auf den Er¬
trag weniger Regalien , beschränkt , und
wenn er wegen Schulden oder wegen
sonstiger persönlicher Bedürfnisse Hülse
bedurfte , so sprach er die freyen Unter-
thanen um eine Beysteuer ( Bede ) an,
und stellte ihnen Reverse aus , die einen
Rechtsanspruch ausschloffen und eine
Gewohnheit verhüteten . Aber in die¬
sem allen handelten die Stände gar
nicht immer als Stande , noch weni¬
ger als vereinigte Landstände , und was
Einzelnen zugesichert wurde , waren keine
landständische Privilegien . An ihre
Vereinigung zu gemeinen Landeszwe¬
cken war noch um so weniger zu denken,
da ihre Interessen sich gerade entgegen¬
gesetzt waren : da die Eifersucht der
Ritterschaft gegen die reiche Geistlich¬
keit , und die aufblühendcn Städte , sie
unter einander in beständige Fehden

c ) Jacobi Auflösung einiger Zweifel über bas Alter und über bas Revräsenta-
tiousrecht Deutscher Landstande . ( Hannover 1798 .) S . 76 . f . Leist D . Staatsr.
§ - 44 -

öl) Lang Prüfung des vermeintlicher » Alters der teutschenLandstände ( Göttingen
1796 . )
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verwickelte , welche der Fürst unterhielt,
um stch der Hülfe eines Standes zur
Unterdrückungdeö anderen zu bedienen.

Erst nachdem die Landfrieden dieses
Hinderniß gemindert hatten , war es

möglich , daß an die Stelle des Pri¬
vat - Bundes - Interesse ein Landes -Jn-
reresse treten , und die Bundes ' Stände

sich zu einer Landstandschaft vereinigen
konnten , s ) Die Veranlassung dazu
ergab sichln Folgendem.

Im Anfänge uxö izten Jahrhun-
dert ^ erlagen die meisten Regenten der

Deutschen Staaten unter der drückend¬

sten Schuldenlast , herbeygeführt durch
Kriege und Fehden , welche mit dem an
die Stelle des Ritterdienstes getretenen
Sölducrdienst immer kostbarer wurden,
und durch den unsinnigsten Prachtanf-
waud der Höfe , I) Die Domainm
der Fürsten befanden sich verpfändet
in anderen Händen , aller Credit war
verloren , und auf dem Wege einzelner
freywilligen Abgaben (Beden ) war in
den geldarmen Zeilen nicht mehr zu hel¬
fen . In dieser Noch traten Prälaten,
Ritterschaft und Städte , als Grund-

eigenthümer des Landes - Theils , der

nicht zum Dominium des Regenten ge¬
hörte , zusammen , und übernahmen , ei¬

ner für alle und alle für einen , die

Bürgschaft für die Schuldenmasse ih¬
res Fürsten , um sie durch fortlaufen -

'

de Steuern allmählrg zu tilgen . Als

selbstzahlende Bürgen aber war es na¬
türlich , daß sie sich nun sorgfältiger um
die Haushaltung des Schuldners zu be¬
kümmern anfingen , ihr Geld nicht le¬

diglich irr dessen Hände gaben , sondern
selbst dem Zwecke gemäß verwendeten,
oder doch die Verwendung durch Nach¬
sicht der Rechnungen controlirten ; aber
auch , daß sie sich Bedingungen machten,
um dem Schuldner das fernere Bor¬

gen und Verpfänden zu erschweren , sich
das Bezahlen zu erleichtern und neue
Verbürgungen und weitere Auflagen zu
verhindern . Leider wurde der letztere
Zweck oft am wenigsten erreicht . Denn
nachdem man den Weg , wie dem Beu¬
tel der Unterthanen beyzukommen , und
die Landschaft mit Schulden zu bela¬
sten war , einmal ordentlich gebahnt
harte , war es sehr begreiflich , daß
er öfter betreten ward.

Hieraus erwuckftn die sandgau-
dischen ReW

^
srüher oder später , in

größerem oder geringerem Umfange,
von selbst. Was die Stände zusam¬
men gebracht hatte , hielt sie länger ver¬
einigt , und führte nothwendig auf eine
collegialtsche Einrichtung , auf Conven¬
te , Ausschüsse , LandeScassen und land¬
schaftliche Bediente , Landräthe , Lan¬
des - Syndiken . Das Recht der Steu¬
erbewilligung gab auch das Recht , über

s ) Mosers Patriotische Phantasien , Thl
'
. II . n. 51.

I) LangchisronscheEEntwickelnng der teutschen Steuerverfassungen . S . 217 . Hä-
bcrlin Handbuch des teutschen Staatsrechts . B . 2 . § . 254.
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dis Art und Weise der Besteuerung ihre
Stimme zu geben . Die mit landschaft¬
lichen Mitteln eingelöseten Domainen
sah man mm mehr als Eigenthum des
Landes an , wovon der Landesherr nur
den Nießbrauch habe und welches er
ohne Einwilligung der Landftändenicht
von neuem mit Schulden beschweren
dürfe . Auf das Finanzwesen führten
ferner beynahe alle innere und äußere
Landesangelegenheiten zurück , und sehr
natürlich debattirten die Landstande erst
den Zweck, wenn man die Mittel von
ihnen verlangte . Daher ihre Einwir¬
kung auf so manche Zweige der inneren
Landesregierung , wozu sie das Geld
herbeyschaffen sollten ; z . B . ihr Prä-
fentationSrecht zu höheren Gerichtsstel¬
len , die nach Art des Reichs - Cammer¬
gerichts in den Deutschen Staaten er¬
richtet und von den Ständen aus der
Landes - Lasse besoldet wurden.- Auf
der anderen SeitLbildete sich die Lan¬
deshoheit immer mehr aus , die Regen¬
tenbefugnisse erweiterten sich , die ge¬
setzgebende Gewalt verdrängte die Am
tonomie der Unterthanen , und das Lan¬
desherrliche Recht der höchsten Ober¬
aufsicht trat mehr und mehr in Wirk¬
samkeit . Dagegen strebten die Stän¬
de für die. Erhaltung und .Erweiterung
ihrer Rechte und Freyheiten und erreich¬
ten ihren Zweck , hier mehr , dort we¬
niger, durch Gegenbedingung bey Steur
erbewilligungen, oder durch Cäpitulatio-

mn in Wahl-Staaten. Von dem Rechte
der Autonomie erhielten sie sich besonders
das Recht der Zustimmung zu solchen
neuen Gesetzen , die ihre Person und
Güter betrafen , z . B . zu Meyer - und
Erbpacht- Ordnungen , Forst - und Jagdr
ordnungen u . s. w. — Bey dem allen
ist den Landständen eine Mit - Herr¬
schaft , Mikregierung , auch da wo sie
die meisten Rechte hatten und auch von
den entschiedensten Vertheidigern des
landständischen Systems , nie zugestanr
den worden,

II.
In demselben Jahrhundert , in wel¬

chem zuerst ordentlich organisirte Land¬
stände auf einmal und in vielen Deut¬
schen Ländern Vorkommen , finden sich
auch in den Grafschaften Oldenburg
und Delmenhorst die Stande , welche
als Elemente der landständischen Ver¬
fassung anzusthen sind, und bedeutende
Spuren von Zuziehung und Einwir¬
kung einzelner oder mehrerer derselben
in Landesangelegenheiten. Auch hier
warenPrälaten, die Dechanten des
Domstifts bey der Lamberrus Kirche
in Oldenburg und des Collegiatstifts
in Delmenhorst , und die Aebte der
reichen Klöster zu Rastede und Hude:
eine Ritterschaft (Mannschaft),
ein in früheren Zeiten nicht unbedeu¬
tender landsassiger Adel und Burg-
männer in den Städten , zum Theil

Z) Häberlin a . a . O . x . 74 . PüttcrS Bepträge zum Staats - und Fürsren-
recht . Thl . I . n . io.



rr

VaDlen oder Ministerialen der Pra^
fen : und die Städte Oldenburg und
Delmenhorst.

In unfern Urkunden kommen zuerst
im Jahre 1436 . die Burgmünner
und der Rath von Delmenhorst
und von Oldenburg als Schieds¬
richter vor, bey der Erbeinigung , wel¬
che der Graf Nicolaus von Delmen¬
horst , Erzbischof zu Bremen , gedrängt
durch seine Gläubiger , mit dem Gra¬
fen Dietrich zu Oldenburg und dessen
Söhnen schloß . Ir ) Im Fall die dar¬
in festgesetzte gemeinschaftliche Haus¬
haltung und Regierung , mit Hülfe eines
gemeinschaftlich zu wählenden Raches,
einem von beyden Theilen gereuen wür¬
de , wollen sie , nach Rath ihrer
Mannen v 0 n Delmenh 0 rst und
von Oldenburg und ihres Ra¬
th es, die beyden Herrschaften und die
darauf haftenden Schulden theilen.
Wenn Graf Nicolaus dem Vertrage
nicht genügen würde , so soll

^
die

Mannschaft und der Rath zu
Delmenhorst gegen ihn dem Grafen
von Oldenburg beyständig seyn . Die
O l d e n b u r g - D e l in e n h 0 r st i sch e n
Edelleute Gerd von Elmeloh , Gerr
vert von Gröpelingen , Segebade Mün¬

del , Johann de Friese , OtteMoyleke , Io,
Hann Boich und Hermann von Scheven-
dorf , übernahmen die eidliche Verpflich¬
tung für die Aufrechterhaltung dieses
Erbvereinö sorgen zu wollen ( dgt Ger
brek to bemannem ) L) In Folge dieses
Vereins sind , wie Hamelmann k ) er¬
zählt , die Burg männex der
Grafschaft Delmenhorst , die
ganze Landschaft , Item das
Capitel , Bürgermeister und
Rath zu Delmenhorsts wie
auch die von Adel zu Delmen¬
horst versammelt , und nachdem durch
Dieterich von Bardewisch , einen alten
Oldenburgischen Edelmann und Rath,
und den Dechant zu Delmenhorst , allen
gegenwärtigen Ständen und Un¬
ke r t h a n e n der Zweck der Versamm¬
lung eröffnet , hat die ganze Land¬
schaft dem Grafen Dieterich von Ol¬
denburg und seinen Söhnen gehuldiget.

Zp MzMim im auf den Lü -af-
schaften haftenden Schulden wurde von
den Grafen in Folge dieses Erbvereinö
eine Grund - Schatzung ausgeschrieben,
wozu es aber keine Bewilligung bedurf¬
te , weil sie nur die Domainen , die
Gutsleute der Grafen , betraf ; denn
die Chronik )) sagt : censrun ce¬

ll) v . Halem Geschichte von O . Thl. r . Anh . x . 484.
i) Daselbst x. zi ; .
ll) S . p . 178-
I) Raste dt er Chr. bep iVleidom. T . II . x . H2 . Ghiphower ebendas, p.
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xit xsr totrurr äoiriiniuni
surim , rmd unter diesem Worte
konnten die Güter des Adels und der
Geistlichkeit nicht begriffen scyn . Aber
als diese Schatzung und die durch Ver¬
käufe und Verpfändung mancher Gü¬
ter aufgebrachten Gelder nicht hinreich-
len , nahmen sie im Jahre 1447 . ihre Zu¬
flucht zu ihrer lieben getreuen Ritter¬
schaft und freygebornen Man¬
nen , um Bewilligung einer
Landbede über deren Meyer und
Unkersaffen für das Jahr , und rever-
sirten sich dagegen : daß dies nicht ge¬
schehen sey von Recht oder von Gewohn¬
heit , und daß sie und ihre Erben künf¬
tig nicht wieder um solche Bede bit¬
ten wollten , iir ) Zwar achtete Graf
Gerhard von Oldenburg dieses von ihm
selbst mit ausgestellten Reverses nicht,
als er im Jahr 1465 . Geld brauchte,
um eine Expedition in Holstein gegen
seinen Brude r , den König Christ ian von
DÜTmemark ^ auszusüyren . i§ r kam

erzählt Shiphower , rr) aus Holstein
und wollte die Meyer der Ritter und

Klöster (valicloi 'unr 6t inounsteil-
oi 'um ) wider deren Willen beschützen,
ließ auch nach dem verderblichen Rache
feines Amtmanns Jlies Unverzagt , ei¬

nes Johanniters von Bredehorn , ein

»4

Schaßungsregister aufnehmen , wonach
wirklich gehoben worden . Aber daß
eine bleibende Schatzung daraus ent¬
standen sey , ist weder erwiesen noch
wahrscheinlich , und unsere heutige Con-
tribukion viel spateren Ursprungs «, 0)

Um den Bruderkrieg zwischen den
Grafen Gerhard und Moritz zu endigen,
vermittelten im Jahre 146z . der Kö¬
nig von Däunemark , Bürgermeister
und Rach der Städte Hamburg und
Lübek , und der Graf von Hoya : daß
Prälaten, — (es ist das einzigemal,
daß sie unter diesem Colleckiv - Namen
Vorkommen ) — Mannschaft und die
Städte des Landes ( mit anderen
Herren und Freunden, , die sie von bey-
den Seiten dazu thun würden ) , ihre
Landesherren gründlich und gänzlich zu
Rechte scheiden sollten , x ) Sie schei¬
nen wirklich kraft dieser Vollmacht zu¬
sammen getreten zu seyn, und den
Grund zu einem Vertrage gelegt zu ha¬
ben , vermöge dessen Gerhard zu Ol¬
denburg , Moritz zu Delmenhorst sei¬
nen Sitz nahm , aber beyde Grafschaf¬
ten ein Land und Herrschaft ungezweyet
bleiben , keiner den andern enterben oder
etwas von den beydsn Herrschaften von
Händen bringen soll« Indessen wird

ni) v . Halenr . Thl . I . Anh. p . 488.

n) p . 182.
0) v . Halen, , Thl . 1 . p . Z2K. scheint dm Zeitpunkt, da hier die Bauern

landsteuerpflichtig geivorden , v»e ! zu früh zu setzen«

p ) v . Halem . Thl . i . x . Z41.
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ir diesem Vertrage selbst der Mitwir¬
kung jener Stände nicht erwähnt , wohl
aber bestimmt : daß wer von beyden
Brüdern den anderen beeinträchtigen,
den Ersaß des Schadens weigern und
Den Frieden brechen würde , gegen den
sollen Mannschaft , Bürgern ei¬
st er , Rathman , Bürger und
Einwohner beyder Herrschaf¬
ten Oldenburg und Delmenhorst Par-
thie nehmen , und dem anderen, welchem
Schade zugefügetwäre, zufallen.
Diese Wareude (GarantS) geloben
und schwören denn auch , um guter
Scheidung und Bitte ihrer gnädigen
Herren willen dieses alles zu halten.
An der Urkunde hangen außer den
Siegeln der beyden Grafen, die Sie-

16

gel der Burgmannschaften von Olden¬
burg und von Delmenhorst und die
Seerete beyder Städte.

Aehnliche Irrungen entstanden un¬
ter den vier Söhnen des Grafen Jo¬
hann 14 , Johann , Georg , Christoph
und Amon , welche mehrere Vergleiche
veranlaßt haben . Der erste ist 15zr.
durch Königs Christian von Dänner
mark und Herzogs Heinrich des jünge¬
ren von Brannschweig Vermittelung
wie auch mit Zuziehung derLand-
schaft geschlossen, cz) Welche Per¬
sonen aber unter dem hier zuerst vorkom¬
menden Namen der Landschaft zugezor
gen worden sind , ergiebt weder der In¬
halt noch ein Siegel.

( Die Fortsetzung folgt . )

g) v . Halem , Thl . 2 . x . 27.

Der Herausgeber dieser Oldcnburgischen Matte^H der Hofrath und Bibliothekar
Ludwig Wilhelm Christian von Halem ; sie werden gedruckt in der Druckerei,
des Buchhändlers Johann Peter Schulze in Oldenburg , und sie erscheinen im
Verlage der Expedition der Sldenburgischen wöchentlichen Anzeigen . — Sollte
während dieses Jahres eine Veränderung mit der Redaction rc . vorfallen , so
wird solches angezcigt werden.

Beyträge zu diesen Blattern werden gesandt unter der Addresse : An denHer-
a usgeber d er Ol d enburgisch en Bla tter, ohne weitem Zusatz , in welchem
Falle sie der Portofreyheit genießen . Alles aber , was Bestellungen und Abbe¬
stellungen , Sendungen von Geldern ic . betrifft , wird An die Expedition
der wöchentlichen Anzeigen addressirt.

Der Jahrgang von ; r Bogen kostet i Rthlr . in Golde . Diejenigen , welche ihr
Exemplar in einem besonder» versiegelten Louverte zu erhalten wünschen, bezah¬
len r Rthlr. ir Gr. Gold.
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